
Satzung
für den Verein „teatr-dach e.V.“

§ 2 Zweck und Aufgabe

(1) Der Verein hat die Aufgabe, gesellschafts- und kulturpolitisch, sowie pädago-
gisch bedeutsame Theaterstücke und Sujet der Kleinkunst zu fördern.                                     
Er veranstaltet zu diesem Zweck Theater-und Kleinkunstaufführungen.

(2) Darüber hinaus stellt er Kontakte zu anderen freien Theater- und Kleinkunst-
gruppen her und vermittelt diesen Aufführungsmöglichkeiten, um das freie 
Theater in der Region zu fördern.

(3) Dazu gehört auch die Förderung der Kleinkunst und von freien Theatern durch 
Vermittlung von Austauschveranstaltungen mit entsprechenden Gruppen ande-
rer Orte.

(4) Der Verein kann auch Vorträge, Ausstellungen, Diskussionen, Konzerte, Semi-
nare und ähnliches veranstalten.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

(3) Alle Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.

(4) Es darf keine Person oder Einrichtung durch Angaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden.

(5) Die Mitglieder des Vereins haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche 
an die materiellen oder künstlerischen Werte des Vereins.

§ 1 Organisation

(1) Der Verein führt den Namen  „teatr dach e.V.“

(2) Der Sitz des Vereins ist Woltorfer Straße 16, 38176 Wendeburg-Meerdorf.

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins können nur natürliche Personen werden, die die Satzung 
anerkennen.

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen; der Vorstand entscheidet über 
die Aufnahme eines Mitgliedes mit 2/3 Mehrheit.

In der Fassung des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 26.06.2012,                                 

eingetragen im Vereinsregister VR 5363 am 03.12.2012 



noch § 4 Mitgliedschaft
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(4) Die Daten der Mitglieder werden für die Verwaltung elektronisch gespeichert 
und keinem Dritten zugänglich gemacht. Sie dienen lediglich der vereinfachten 
Bearbeitung durch den Vorstand.

(5) Der Austritt kann dem Verein jederzeit schriftlich erklärt werden. Die Mitglied-
schaft endet dann zum Ende des darauffolgenden Monats.                                              
Anteilige Erstattung des Jahresmitgliedsbeitrages erfolgt nicht.                                                   
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Vorstand mit 2/3 Mehrheit 
beschlossen werden. Gegen den Ausschluss kann das betroffene Mitglied die 
nächste Mitgliederversammlung anrufen. Bestätigt diese den Ausschluss nach 
Anhörung des Betroffenen gleichfalls mit 2/3 Mehrheit, so ist der Ausschluss 
endgültig. Andernfalls hat der Vorstand die Ausschlusserklärung zurückzuneh-
men

§ 5 Finanzierung

(1) Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch Mitgliedsbei-
träge, über deren Höhe die Mitgliederversammlung entscheidet. Der Mindest-
mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 12,- € (in Worten zwölf Euro) jährlich.                                                                                                                 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

(2) Der Beitrag wird während des I. Quartals eines jeden Kalenderjahres fällig. Ein 
Rechtsanspruch auf Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen besteht nicht. Die Zah-
lung der Mitgliedsbeiträge erfolgt grundsätzlich unbar, in der Regel im Einzugs-
verfahren. Kosten aus nicht eingelösten Bankeinzügen trägt das Mitglied. 

(3) Weitere Mittel sind öffentliche Zuschüsse, Geld- und Sachspenden sowie Auf-
führungsvergütungen.

§ 6 Organe des Vereins

(1) Die Organe des Vereins sind
 Die Mitgliederversammlung
 Der Vorstand.

(2) Für besondere Aufgaben können Ausschüsse gebildet werden.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist oberstes Vereinsorgan. Sie ist einzu-
berufen, wenn es die Belange des Vereins erfordern, mindestens jedoch einmal 
jährlich.                                                                                                                
Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von mindestens 14 Tagen unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung einberufen.                                                                    
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich. Die Versendung 
erfolgt per E-Mail an die letzte dem Verein gemeldete E-Mail-Adresse. Mitglie-
der, die nicht über einen Internetzugang verfügen, erhalten ihre Einladung auf 
postalischem Wege.



noch § 7 Mitgliederversammlung

(2) Darüber hinaus finden bei Bedarf außerordentliche Mitgliederversammlungen 
statt, wenn ein Vorstandsmitglied oder mindestens 1/5 der Vereinsmitglieder die-
ses unter Angabe eines Grundes beantragen. 

     Die Mitglieder sind zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens einer 
Woche durch den Vorstand einzuladen.                                                               
Die Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich. 
Die Versendung erfolgt per E-Mail an die letzte dem Verein gemeldete E-Mail-
Adresse. Mitglieder, die nicht über einen Internetzugang verfügen, erhalten ihre 
Einladung auf postalischem Wege.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vor-
standsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.

(4) Über die Mitgliederversammlungen ist durch die Schriftführerin/den Schriftfüh-
rer ein Protokoll anzufertigen, das von ihm/ihr und einem Vorstandsmitglied zu 
unterzeichnen ist.                                                                                                          
Bei Abwesenheit der Schriftführerin/des Schriftführers wird durch die Versamm-
lungsleiterin/den Versammlungsleiter eine Protokollführerin/ein Protokollführer 
bestimmt.

§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung

(1)Die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt über
 die Wahl des Vorstandes
 die Entlastung des Vorstandes
 Satzungsänderungen
 die Erhebung und die Höhe von Beiträgen
 den Erlass von Richtlinien für den Vorstand im laufendenGeschäftsjahr
 das Schaffen und gegebenenfalls Besetzen von Funktionsstellen  

        z.B. eines Verantwortlichen für Werbung, Verwaltung des Kostümfundus etc.

(2) Jede Mitgliederversammlung kann darüber hinaus sämtliche den Verein betref-
fenden  Aufgaben, Themen und Probleme zum Gegenstand ihrer Beschlussfas-
sung machen, sofern der entsprechende Punkt in der Tagesordnung aufgeführt 
war oder die Mitgliederversammlung bei Dringlichkeit mit einer Mehrheit von 
3/4 der anwesenden Mitglieder die nachträgliche Aufnahme eines Tagesord-
nungspunktes auf Antrag eines jeden Mitgliedes beschließt. Satzungsänderun-
gen, Mitgliedsausschlüsse oder die Auflösung des Vereines können jedoch nicht 
ohne vorherige Ankündigung in der Tagesordnung beschlossen werden.

§ 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Eine Mitgliederversammlung ist mit der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig, wenn die Einladung unter Bekanntgabe der Tagesordnung frist-
gerecht erfolgt ist (vgl. § 7 (1))



§ 10 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vor-
sitzenden, dem/der Schatzmeister/in und dem/der Schriftführer/in.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die unter Ziffer 1 genannten Vorstands-
mitglieder, mit der Maßgabe, dass jedes der Vorstandsmitglieder den Verein 
allein vertreten kann.

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegen die Ver-
waltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse. Er ist 
an Vorstandsrichtlinien, sofern die Mitgliederversammlung solche erlässt, 
gebunden.

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt. Diese Amtszeit verlängert sich automatisch jeweils um wei-
tere zwei Jahre, wenn keine Vorstandswahlen schriftlich beantragt werden.

(5) Auf Antrag eines Vereinsmitgliedes kann der Vorstand oder ein einzelnes Vor-
standsmitglied in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung durch 
Beschluss mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
abgesetzt werden. Neuwahlen müssen in diesem Falle innerhalb eines Monats 
stattfinden.

(6) Es sind zwei Kassenprüfer/innen für die Amtsdauer von zwei Jahren zu wählen.                   
Wiederwahl ist möglich.

noch § 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(2) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder 

gefasst, soweit gesetzliche Vorschriften oder die Satzung keine andere Mehrheit 
vorschreiben.

(3) Die Beschlussfassung erfolgt grundsätzlich in offener Abstimmung. Diese gilt 
auch für die Wahl der Vorstandsmitglieder. Dem Antrag eines jeden Vereinsmit-
gliedes, eine geheime Wahl durchzuführen, ist jedoch zu entsprechen.

(4) Satzungsänderungen und Erhebung von Beiträgen oder deren Änderung bedür-
fen einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder.

(5) Die Vorstandsmitglieder werden mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder gewählt; erreicht keines der vorgeschlagenen Mitglieder im ersten 
Wahlgang diese Mehrheit, so findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem ein Vor-
standsmitglied mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
gewählt ist.



§ 12 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer Mitgliederversammlung mit 3/4 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Einziger Tagesord-
nungspunkt muss der Antrag auf Auflösung sein.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines Zweckes 
fällt das Vereinsvermögen an die Gemeinde Wendeburg, die es ausschließlich 
und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke in der 
Ortschaft Meerdorf zu verwenden hat.

§ 11 Beschlussfassung des Vorstands
(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die 

vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder tele-
grafisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen 
einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsit-
zende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.

(2) Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der              
2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren und vom Sit-
zungsleiter zu unterschreiben.


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5

